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BriscMsefierttiget! « Kicsklebcdäd>er
versAicdm Syiftme

flspbaltarbeiu* aller Hrt

erstellen 3293

6ysei & £ic., Jlspbaltfabrik Käpfaacb, Borgen
« « Celepben 24 « « 6®lâ«K« médaillé gürlcft iw • « CeWgramm«! flipbalf • «

SIrt. 26. 1. fRacp SI6(auf ber ©ültigfeitsbauer bcr
Stempelung muffen bie Söaffermeffer im Saufe beS

SalenberjapreS ausgebaut werben; fie finb alSbann ju
öffnen, gu reinigen, eüentuell ju reparieren unb jur
iRebifionSprüfung gu Bringen.

2. die Vefunbfcpcine ermatten ben Stempelaufbrucf
„iRebifion".

3. Sin foldtje rebtbierte SBaffermeffer werben bei ber
iRebifionSprüfung bie Slnforberungen gemäjf SIrt. 18,
-Biffer 2, gefteüt.

Slrt. 27. 1. SBaffermeffer, welche bor SIblanf ber
©ültigfeitsbauer §ur Vacpprüfung gelangen, biirfen
opne Verlängerung ber ©ültigfeitsbauer ber früheren
Prüfung im Verfefjr belaffen werben, wenn fie bei ber
^RicptigfeitSprüfung bei einer Velaftung bon 10 bis 50%
einen gelter bon weniger als + 5% aufweifen unb bei
einer Velaftung bon 5% anlaufen. (Sine ÜReuftempelung

unterbleibt; bagegen wirb ein Vefuubfcpem mit bem SIuf=
brucE „fRacpgeprüft, gilt als geprüft bis ..." abgeben.

2. SBaffermeffer, welche biefe ©renken überfiprciten,
muffen bor SBteberberwenbung repariert unb amtlich
geprüft werben.

3. die Verlegung bon Plomben bebiugt eine fRebt=

fionSprüfung, gemäß SIrt. 25.
SIrt. 28. 1. SBirb bie fRicptigfeit eines in Verfepr

ftepenben Verbraucpëmefferê bon einer Seite (SIbgeber
ober Slbnepmer) beftritten, fo Etat eine aüfälligc fRacp»

Prüfung, gemäff SIrt. 26 gu erfolgen, unb eS fallen bie
bieSbegüglicpen Soften gu Saften ber Partei, welcpe
ûnreept but-

2. daS SImt für äRafe unb (gewicht entfepeibet in
berartigen Streitfällen enbgültig.

VI. Ucbergangêbeftimmungcn.
Slrt. 29. 1. $ür SBaffermefferfpfteme, nach benen

|ür $eit beS SntrafttretenS biefer Verorbnung Ver=

oraudjSmeffer neu Ijergeftellt unb nachher in Verfepr
•^bracht werben, but bis fpäteftenS gwei üRonate nach
fmfrafttreten ber Verorbnung bie ©inretdptng beS

®bftemprüfungSgefucbeS gu erfolgen.
2. 3mei ÜRonate nacb ber amtlichen ©efanntmachung
3ulaffung eines SpftcmS müffen neu angefertigte

f^uffermeffer mit bem Spftemgeicpen berfepen gur amt=
''eben Prüfung gelangen.

Slrt. 30. 1. gür bie amtliche Prüfung ber bei

|ofrafttreten beS VrüfgwangeS bereits im Verfepr
wbenben SBaffermeffer wirb eine $rift bon bier Hapten,

• b- bis gum 1. Sunitar 1924, bewilligt.
i 2. 3)te SBafferüerforgungen buben bafür §u forgen,
ob bie amtliche Prüfung biefer 9Reffer auf bie 5«pre
^20 bis 1924 mögltcpft gfeicpmäfftg berteilt wirb.

3- diefe SBaffermeffer fünnen gur amtlicpeü Prüfung
?ogelaffen werben, auch wenn fie, abgefepen bon ben

* öie amtliche Prüfung unumgänglich nötigen SIn=

^oon, in bejug auf bie Sluffchriften, gernäfj Slrt. 16,

J w begug auf bie Zifferblätter, gernäfj SIrt. 17,
t Verorbnung nicht entfprechen.

Slrt. 31. der Zeitpunft be§ VegtnnS beS ißrüfgwangeS
für prüfpfltcptige SSaffermeffer über 30 durcplafjfäpig»
feit wirb in fpäterem Zeitpunfte feftgefc^t werben.

SIrt. 32. Vorftepenbe Verorbnung wirb in bie amt=
liehe Sammlung ber VunbeSgefeße unb Verorbmtngen
aufgenommen. Sie tritt, unter Vorbehalt ber in ihr
felbft enthaltenen UebergangSbeftimmungen, auf 1. 8a=
nuar 1919 in ®raft.

Uerband$we$eit.
|»aubwcrfô= unb ©cmcrbebcrem t>e£ $anton3

Zitricp. $n Vßepifon im „Söwen" tagte bie defe
g i e r t e n o e r f a m m Iun g beS ,fganbmerf§= unb ©ewerbe*
oereinS beS .Tfanton» Znricp- Slnwefenb waren 12 Vor=
ftanbsmitglieber, *57 delegierte unb oiele ©äfte. der
Vorfipenbe, 9IationaIrat dr. db- D bin g a begrüßte in
einer Slnfpracbe bie Verfammlung. diefe war juerft auf
ben 20. Dftober eingelaben worben, muffte bann aber
be? Vcrfamtnlungsoerbotes wegen oerfcf)oben werben,
der fRebner hob beroor, baß bie bureb bie febwierige
3eit beS Krieges gesoffenen Verbältniffe ben ffnfammen»
fcljluf? ber §anbwerfer= unb ©ewerbetreibenben geförbert
haben, doct) liegt bie fd)werfte 3«tt nicht hinter, fonbern
oor ihnen. Verriebene, für ben ^>anbwerfer= unb ©e=

werbeftanb äuf;erft wichtige ^Reformen fiepen in SluSficpt,
fo j. V. biè fReoifion beè f<bwei$erif<ben ffabrifgefepeS,
bas ©efep betreffenb ben Slrbeiterinnenfcbup, bie Sepr=

lingsfitrforge, bie ©infuprung ber 48 Stunbenwocpe. diefe
neue SlrbeitSeinteilung ift in deutfcplanb bereits einge=
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NmckenlMkmngW « Wêsliledeaâchtt
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tlttellt« 3293

Sv»e> t ei?.. /lîpkaltsabrìk I^äps«ach, lssrgen
« « LêîeNksn 24 kolâêlis Mêstsiste ZÄkich IS?« « » r»ltgrsNMêi HtNbsIt > »

Art. 26. l. Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer der
Stempelung müssen die Wassermesser im Laufe des
Kalenderjahres ausgebaut werden; sie sind alsdann zu
öffnen, zu reinigen, eventuell zu reparieren und zur
Revisionsprüfung zu bringen.

2. Die Befundschcine erhalten den Stempelaufdruck
„Revision".

3. An solche revidierte Wassermesser werden bei der
Revisionsprüfung die Anforderungen gemäß Art. 18,
Ziffer 2, gestellt.

Art. 27. 1. Wassermesser, welche vor Ablauf der
Gültigkeitsdauer zur Nachprüfung gelangen, dürfen
ohne Verlängerung der Gültigkeitsdauer der früheren
Prüfung im Verkehr belassen werden, wenn sie bei der
Richtigkeitsprüfung bei einer Belastung von 10 bis 50°/o
einen Fehler von weniger als 5°/o aufweisen und bei
einer Belastung von 5°/o anlaufen. Eine Neustempelung
unterbleibt; dagegen wird ein Befundschein mit dem Auf-
druck „Nachgeprüft, gilt als geprüft bis..." abgeben.

2. Wassermesser, welche diese Grenzen überschreiten,
Müssen vor Wiederverwendung repariert und amtlich
geprüft werden.

3. Die Verletzung von Plomben bedingt eine Revi-
sionsprüfung, gemäß Art. 25.

Art. 28. 1. Wird die Richtigkeit eines in Verkehr
stehenden Verbrauchsmessers von einer Seite (Abgeben
oder Abnehmer) bestritten, so hat eine allfällige Nach-
Prüfung, gemäß Art. 26 zu erfolgen, und es fallen die
diesbezüglichen Kosten zu Lasten der Partei, welche
unrecht hat.

2. Das Amt für Maß und Gewicht entscheidet in
derartigen Streitfällen endgültig.

VI. Uebergangsbestimmungen.
Art. 29. 1. Für Wassermessersysteme, nach denen

AUr Zeit des Inkrafttretens dieser Verordnung Ver-
drauchsmesser neu hergestellt und nachher in Verkehr
^bracht werden, hat bis spätestens zwei Moimte "ach
smkrafttreten der Verordnung die Einreichnng des

Mstemprüsuugsgesuches zu erfolgen.
2. Zwei Monate nach der amtlichen Bekanntmachung
Zulassung eines Systems müssen neu angefertigte

jMssermesser mit dem Systemzeichen versehen zur amt-
Uchen Prüfung gelangen.

5.
Art. 30. 1. Für die amtliche Prüfung der bei

ffukrafttreten des Prüszwanges bereits im Verkehr
whenden Wassermesser wird eine Frist von vier Jahren,

' h. bis zum 1. Januar 1924, bewilligt.
2. Die Wasserversorgungen haben dafür zu sorgen,

uß die amtliche Prüfung dieser Messer auf die Jahre
^6 bis 1924 möglichst gleichmäßig verteilt wird.

3- Diese Wassermesser können zur amtlicheü Prüfung
Melassen werden, auch wenn sie, abgesehen von den

ì die amtliche Prüfung unumgänglich nötigen An-
Men, in bezug auf die Aufschriften, gemäß Art. 16,

M in bezug auf die Zifferblätter, gemäß Art. 17,
^ Verordnung nicht entsprechen.

Art. 31. Der Zeitpunkt des Beginns des Prüfzwanges
für prüspslichtige Wassermesser über 30 Durchlaßfähig-
keit wird in späterem Zeitpunkte festgesetzt werden.

Art. 32. Vorstehende Verordnung wird in die amt-
liche Sammlung der Bnndesgesetze und Verordnungen
aufgenommen. Sie tritt, unter Vorbehalt der in ihr
selbst enthaltenen Ueberqanqsbestimmunqen, aus 1. Ja-
nuar 1919 in Kraft.

Iklbanasmsen.
Handwerks- und Gewerbeverein des Kantons

Zürich. In Wetz ikon im „Löwen" tagte die Dele-
gie rte nve r s a m mlu n g des Handwerks- und Gewerbe-
Vereins des .Kantons Zürich. Anwesend waren 12 Vor-
standsmitglieder, '37 Delegierte und viele Gäste. Der
Vorsitzende, Nationalrat Dr. Th. Odin g a begrüßte in
einer Ansprache die Versammlung. Diese war zuerst auf
den 20. Oktober eingeladen worden, mußte dann aber
des Vcrsammlungsverbotes wegen verschoben werden.
Der Redner hob hervor, daß die durch die schwierige
Zeit des Krieges geschaffenen Verhältnisse den Zusammen-
schluß der Handwerker- und Gewerbetreibenden gefördert
haben. Doch liegt die schwerste Zeit nicht hinter, sondern
vor ihnen. Verschiedene, für den Handwerker- und Ge-
werbestand äußerst wichtige Reformen stehen in Aussicht,
so z. B. die Revision des schweizerischen Fabrikgesetzes,
das Gesetz betreffend den Arbeiterinnenschutz, die Lehr-
lingsfürsorge, die Einführung der 48 Stundenwoche. Diese
neue Arbeitseinteilung ist in Deutschland bereits einge-

â «
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führt roorben, unb fie wirb auch bei unS ihren allge=
meinen ©inpg Raiten. Sie fann jroar nicfjt überftürjenb
burdfgeführt roerben, bocfj roirb man eine freie Sßerftän=
bigung pufcljen Ülrbeitgeberoerbänben unb ©eroerffdfaften
erzielen. Qn 3ürid[ |at bereits eine Meine Konferenz
puffen ber ©èroerbefammer unb ben 2trbeiterorganu
;ationen ftattgefunben, mobei ber Vertreter ber Arbeiter
auch bie Schaffung uon Sofmämtern forberte.

[Rad) biefer 2luSfprache ging bie Berfammlung pr
Behanblung ber ©raftanbert über.

©ie 3ahreSrecl)nung, bie bei 3r. 4720 ©innahmen
unb 3t. 4188 31u§gaben einen Salboüberfdpfj uon 532
3ranfen ergab, rourbe genehmigt, ebenfo ber 3 a h r e S

berieft, ber ben 9Ritgliebern in gebruefter 3ovm juge--

gangen roar. 3US Drt ber näcigten 3ahre§oerfammlung
rourbe Stufest if on beftimmt.

©er 4. fßunft ber ©raftanbenlifte: ©ie Schaffung
eines ftänbigen SefretariateS mürbe ©egenftanb
einer lebhaften ©iSfuffion. ©er efiräfibent hob fjeroor,
baff bie Schaffung eines eigenen ftänbigen SefretariateS
beS fantonalen £>anbroerfS* unb ©eroerbeoerbanbeS heute
eine unumgängliche [Rotroenbigfeit fei. ©ie @efcf)äfte beS

BerbanbeS finb burdf bie neuen, buret) ben Krieg be=

mirften Berhältniffe berart umfangreich unb bebeutenb
gemorben, bag biefe burdf einen SOtann ertebigt roerben
muffen, ber feine ganje Kraft unb feine ganje 3eü ben
3ntereffen beS BerbanbeS p mibmen in ber Sage fein
'muff, ©ie Stelle mar im September pr Befetpng auS=

getrieben morben; bafür finb 65 Slnmelbungen einge=

gangen, ©ie 3Baf)l ift noch nicht getroffen.
[Rad) längerer ©iSfuffion rourbe ber Eintrag beS Bor=

[taubes auf Schaffung eines ftänbigen SefretariateS ein
[timmig angenommen.

©er Eintrag beS BorftanbeS betreffenb bie burch bie
Schaffung be§ ftänbigen SefretariateS nötige Statuten*
•jeoifion mürbe auf bie im Januar 1919 ftattfinbenbe
aufferorbenttiche ©elegiertenoerfammlung oerfd)oben.

3n einem ausführlichen [Referat über benBunbeS*
ratSbef chluff betr. 3lrbeitStofenfürforge gab
©eroerbefefretär Bufer aus Rurich eine ©arftellimg ber
2lrt ber Slrbeitslofenfürforge mit befonberer ^öerücfficEjti=
gung beS £>anbroerfer= unb ©emerbeftanbeS.

Um 2 Uhr rourbe bie Sitpng unterbrochen, um nach
bem SRittageffen roieber fortgefetjt p roerben. ©iner
lebhaften ©iSfuffion rief ber Slntrag ber Seftion ft äff*
n a d) t, eS fei inbejug auf eine eigene geeignete Ber=
tretung im [Rationalrat naef) bem ißroportionaloerfahren
3ühlung mit einer, politifchen bürgerlichen fßartei pnehmen ober bann, roenn fein günftigeS [Refultat babet
erjielt werbe, ber 3ufammenfchluj3 ber ©eroerbeoerbänbe

p einer eigenen fßartei p befdjliefjen.
©injelne [Rebner finb für einen 3wfammenfchluf3 peiner Partei, anbere fprecfien bageben. ©ut C8ürid))

ftellte ben Eintrag, ber Borftanb beS (oanöroetfer* unb
©eroerbeoereinS fei p beauftragen, mit ben bürgerlichen
Parteien im Sinne einer 3ntereffenoertretung beS ©e=
roerbeftanbeS bei ben fommenben [RatioualratSroahlen
ftühlung p nehmen unb baS ©rgebniS jroecfS roeiterer
Befcfjlüffe ber nächfien aufjerorbentlicheü ©elegiertenoer*
jammlung befannt p geben, ©iefer Antrag rourbe pnt
Befdflufi erhoben.

Um 4 Uhr fd)(og ber fßräfibent, [Rationalrat Dbiitga,
ote Berfammlung. („©er 3reifitmige.")

Um<biede»e$.

ftarb Johann ^liicfiger in ôuttroil
ber ©rippe "" Hilter oon 68 fahren an

f [Otalenncifier 3afob Uöcifj in BSalÖftatt ftarb
am 29. [Ron. im SRilitärbienft im Sitter oon 28 3ahren
an ber ©rippe.

f Spcnglermeiftcr Qafofi Söcibeli in Söolleran
ftarb im SRilitärbienft am 27. [Rooember im Sitter oon
29 fahren an ber ©rippe.

f SRalermeiftcr Qofcf Rrmitt Qntljof in JEßcttingci!
(2largau) ftarb am 23. [Rooember nach langer Kranffjeif
im Utlter oon 50 ^abjr-on.

f ÎRôbclfabritant [paitl 3öctti ©roguet in Sern
ftarb am 23. [Rooember an ber. ©rippe.

f fVtinmcrntciftcr 3Ubert töäljlcr in ÜUtdjcgg (Solo--
thurn) ftarb am 21. [Rooember nach langem Seiben im
2Xtter oon 32 fahren.

f ÜRalenncifter ÛRidjacl ©ocftefani^elfcnftcin in
Suprn ftarb am 27. [Rooember im Sllter oon 41 Qnh^c"
an ber ©rippe.

f äöttgncrmcifter Sujt §emmi in ©tjurroalDcn
ftarb am 28. [Rooember im M (ter oon 31 3c^en an
ber ©rippe.

f Schloffcrnteiftcr Söilhclnt öifdjof 3(ngel)rn in
Sanggaffc--St. ©allen ftarb am 27. [Rooember uadj

langer ftranf'heit im Ullter oon 52 3«h^en.

f |>oïjhitnî»ler Qofef .£>aberntad)er in [Ridcnbad)
(Sujern), in ber Sägerei pr @ipSmüf)Ie, ftarb am
27. [Rooember im UClter oon 32 3ah^" cm ber ©rippe.

©ie bcutfcfjc ©ifenauSfuhr. ©a§ oon ber ßentraM
ftelle für SluSfuhrberoilligungen für @ifen= unb Stah^
erjeugniffe in Berlin phanben ber beutfehen Ulusfuf)t'=

firmen erlaffene [Runbfchreiben über bie fünftige ©çporft
regelung fjat folgenben äöortlaut: „®ie im Saufe beS

ftriegeS notroenbig geworbene Überwachung unb ©in-
fd)ränfung ber SluSfuhr fann nunmehr roieber gemilbert
ober befeitigt werben, ©ie fofortige 2lufhebung oieleï
SluSfuhroerbote für ©ifenroaren ift befdfloffen. ^öeibe-

halten roerben febod) bis auf weiteres biefenigen 2lu§-

fuhroerbote, welche fich auf [Roljeifen itnb [ffiatjeifen
foroie auf biejentgen SBaren beziehen, für bie Spnbifate,
ftartelle unb fonftige [ßreiSoerbänbe beftehen. 3lber auch

bie SluSfuhr biefer einem Verbot unterliegenben ©rjeug«
niffe fann fich non nun an roieber lëidjter oolljiehein
ba baS SluSfuhrberoilliguitgSoerfahren erheblid) oerfürjt
unb oereinfacht roorben ift. ©ie militärifdjen Steilem

einfchliefdich ber ©ifenauSlanbSftelle, fommen für bie

9Ritprüfung ber Einträge nicht mehr in 93etrachi-
Utile Slnträge werben eiufd)lieblich in ber ßentralfiefle
behanbelt, ber ein Beauftragter beS [Reidjsfommiffg^
jur alSbalbigen ©enehmtgung ber befürworteten Slnträge

beigegeben ift. ©ie 2tnträge, welche orbnuugSgemäh
ber ßentralftede eingereicht finb, fönnen nun in benfbm

fürjefter genehmigt bem älutragfteller roieber ft'"
gefanbt werben. — 3är bie ©ntfcfieibung ber 2lu§fnm*[

anträge gibt eS feine Sifte oerbäd)tiger ©mpfänger mebm

alle SluSlänber roerben gleid) behanbelt. y,
ift and) feine BerbleibSerflärung ber neutralen Beftnm

mungStänber unb feine Bebarfsbefcheinigung oon
hörben in ben befehlen ©ebieten mehr nötig. Sortie

fällt mit ber Kontingentierung pgleid) baS Beftellfrf)^
roefen ber neutralen Sänber. 2luf;erbem ift baS oon ®

_

[RohftahlauSgleichftelle eingerichtete ©ifenproeifung^
'

fahren fortgefallen, fo bag für ben Bepg oon
unb Stahl roeber eibeSftatttidje ©rMärungen noch

lithfeitSfcheine erforberlich finb. ©amit ift auch baS df

bot ber ^erftellung beftimmter 3ettigerjeugniffe bejeit'3
Uluch für biefenigen Senbungen, welche Sparftoffe «

halten, finb nad) ber SRitteilung beS ©emobitmachufm^
amteS oom 14. 9loo. 9luSfuhrerleichterungen 9^®^;
roorben. — 3^uer treten fotgenbe ©rleichterungen
Künftig roerben nicht mehr fünf ober fecf)§ 3lctSf

348 Jllnstr. fchwtiz. Handw.-Zeitung („Meislerblatt") Nr. 33

führt worden, und sie wird auch bei uns ihren allge-
meinen Einzug halten. Sie kann zwar nicht überstürzend
durchgeführt werden, doch wird man eine freie Verstän-
digung zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften
erzielen. In Zürich hat bereits eine kleine Konferenz
zwischen der Gewerbekammer und den Arbeiterorgani-
!ationen stattgefunden, wobei der Vertreter der Arbeiter
auch die Schaffung von Lohnämtern forderte.

Nach dieser Aussprache ging die Versammlung zur
Behandlung der Traktanden über.

Die Jahresrechnung, die bei Fr. 4720 Einnahmen
und Fr. 4188 Ausgaben einen Saldoüberschuß von 532
Franken ergab, wurde genehmigt, ebenso der Jahres-
bericht, der den Mitgliedern in gedruckter Form zuge-

gangen war. Als Ort der nächsten Jahresversammlung
wurde Rüschlikon bestimmt.

Der 4. Punkt der Traktandenliste: Die Schaffung
eines ständigen Sekretariates wurde Gegenstand
einer lebhaften Diskussion. Der Präsident hob hervor,
saß die Schaffung eines eigenen ständigen Sekretariates
des kantonalen Handwerks- und Gewerbeverbandes heute
eine unumgängliche Notwendigkeit sei. Die Geschäfte des
Verbandes sind durch die neuen, durch den Krieg be-

wirkten Verhältnisse derart umfangreich und bedeutend
geworden, daß diese durch einen Mann erledigt werden
müssen, der seine ganze Kraft und seine ganze Zeit den
Interessen des Verbandes zu widmen in der Lage sein
muß. Die Stelle war im September zur Besetzung aus-
geschrieben worden; dafür sind 65 Anmeldungen einge-
gangen. Die Wahl ist noch nicht getroffen.

Nach längerer Diskussion wurde der Antrag des Vor-
standes auf Schaffung eines ständigen Sekretariates ein-
stimmig angenommen.

Der Antrag des Vorstandes betreffend die durch die
Schaffung des ständigen Sekretariates nötige Statuten-
revision wurde aus die im Januar 1919 stattfindende
außerordentliche Delegiertenversammlung verschoben.

In einem ausführlichen Referat über den Bundes-
ratsbeschluß betr. Arbeitslosenfürsorge gab
Gewerbesekretär Bus er aus Zürich eine Darstellung der
Art der Arbeitslosenfürsorge mit besonderer Berücksichti-
gung des Handwerker- und Gewerbestandes.

Um 2 Uhr wurde die Sitzung unterbrochen, um nach
Sem Mittagessen wieder fortgesetzt zu iverden. Einer
lebhasten Diskussion rief der Antrag der Sektion Küß-
nacht, es sei inbezug aus eine eigene geeignete Ver-
tretung im Nationalrat nach dem Proportionalverfahren
Fühlung mit einer politischen bürgerlichen Partei zu
nehmen oder dann, wenn kein günstiges Resultat dabei
erzielt werde, der Zusammenschluß der Gewerbeverbände
zu einer eigenen Partei zu beschließen.

Einzelne Redner sind für einen Zusammenschluß zu
einer Partei, andere sprechen dageben. Gut (Zürich)
stellte den Antrag, der Vorstand des Handwerker- und
Gewerbevereins sei zu beauftragen, mit den bürgerlichen
Parteien im Sinne einer Interessenvertretung des Ge-
Werbestandes bei den kommenden Nationalratswahleu
Fühlung zu nehmen und das Ergebnis zwecks weiterer
Beschlüsse der nächsten außerordentlicheü Delegiertenver-
sammlung bekannt zu geben. Dieser Antrag wurde zum
Beschluß erhoben.

Um 4 Uhr schloß der Präsident, Natioualrat Odiuga,
sie Versammlung. („Der Freisinnige.")

vmtbieae««.
üarb ?n?'5-ì°àeister Johann Flückiger in Huttivil
der G^pe "à im Alter von 68 Jahren an

P Malermeister Jakob Weiß in Waldstatt starb
am 29. Nov. im Militärdienst im Alter von 28 Jahreil
an der Grippe.

1- Spenglernleister Jakob Weideli in Wollerau
starb im Militärdienst am 27. November im Alter von
29 Jahren an der Grippe.

P Malermeister Josef Armin Jmhof in Wettingeu
(Aargau) starb am 23. November nach langer Krankheit
im Alter von 50 Jahren.

P Möbelfabrikant Paul Wetli-Droguet in Bern
starb am 23. November an der. Grippe.

P Zimmermeister Albert Bähler in Buchegg (Solo
thurn) starb am 21. November nach langem Leiden im
Alter von 32 Jahren.

P Malermeister Michael Doestefani-Helfenstein in
Luzern starb am 27. November im Alter von 41 Jahren
an der Grippe.

ch Wagnermeister Luzi Hemmi in Churwalden
starb am 28. November im Alter von 31 Jahren an
der Grippe.

P Schlossermeister Wilhelm Bischof-Angehrn in
Langgasse-St. Gallen starb am 27. November nach

langer Krankheit im Alter von 52 Jahren.
P Holzhändler Josef Habermacher in Rickenbach

(Luzern), in der Sägerei zur Gipsmühle, starb am
27. November im Alter von 32 Jahren an der Grippe.

Die deutsche Eisenausfuhr. Das von der Zentral-
stelle für Ausfuhrbewilligungen für Eisen- und Stahl-
erzeugnisse in Berlin zuhanden der deutschen Ausfuhr-
firmen erlassene Rundschreiben über die künftige Export-
regelung hat folgenden Wortlaut: „Die im Laufe des

Krieges notwendig gewordene Überwachung und Ein-
schräntüug der Ausfuhr kann nunmehr wieder gemildert
oder beseitigt werden. Die sofortige Aufhebung vieler
Ausfuhrverbote für Eisenwaren ist beschlossen. Beibe

halten werden jedoch bis auf weiteres diejenigen Aus-
suhrverbote, welche sich auf Roheisen und Walzeisen
sowie auf diejenigen Waren beziehen, für die Syndikate,
Kartelle und sonstige Preisverbände bestehen. Aber auch

die Ausfuhr dieser einem Verbot unterliegenden Erzeug-
nisse kann sich von nun an wieder leichter vollziehen,
da das Ausfuhrbewilligungsverfahren erheblich verkürzt
und vereinsacht worden ist. Die militärischen Stellen,
einschließlich der Eisenauslandsstelle, kommen für du

Mitprüfung der Anträge nicht mehr in Betracht
Alle Anträge werden einschließlich in der Zentralstelle
behandelt, der ein Beauftragter des Reichskommissar-

zur alsbaldigen Genehmigung der befürworteten Anträge
beigegeben ist. Die Anträge, welche ordnungsgemäß bei

der Zentralstelle eingereicht sind, können nun in denkbar

kürzester Frist genehmigt dem Antragsteller wieder Kj-
gesandt werden. — Für die Entscheidung der Ausfuhr)
anträge gibt es keine Liste verdächtiger Empfänger mehr^

alle Ausländer werden gleich behandelt. ^
ist auch keine Verbleibserklärung der neutralen Besinn-

mungsländer und keine Bedarfsbescheinigung von W;
Horden in den besetzten Gebieten mehr nötig. Fe^P
fällt mit der Kontingentierung zugleich das Bestellsch^.
wesen der neutralen Länder. Außerdem ist das von ^

Rohstahlausgleichstelle eingerichtete Eisenzuweisungsve
'

fahren fortgefallen, so daß für den Bezug von Eh
und Stahl weder eidesstattliche Erklärungen noch DrslM

lichkeitsscheine erforderlich sind. Damit ist auch das B
bot der Herstellung bestimmter Fertigerzeugnisse beseinh)

Auch für diejenigen Sendungen, welche Sparstoffe e

halten, sind nach der Mitteilung des Demobilmachusm^
amtes vom 14. Nov. Ausfuhrerleichterungen
worden. — Ferner treten folgende Erleichterungen

e

Künftig werden nicht mehr fünf oder sechs Äusf
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